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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.2000

Norm

ABGB §1431 A

ABGB §1431 E1

ABGB §1431 I

MRG §27 Abs1

MRG §27 Abs3

Rechtssatz

Der in § 1431 ABGB normierte Bereicherungsanspruch kann gegen den Zessionar der mangelhaften Forderung geltend

gemacht werden. Das gilt auch für Bereicherungsansprüche nach § 27 Abs 3 MRG: Da die Leistungsp6icht nach

Abtretung allein zwischen Zessus und Zessionar besteht, 8ndet formal die Leistung nur zwischen diesen beiden

Personen statt, was zur Folge hat, dass der Zessus beim Zessionar kondizieren kann.
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